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A m t s b l a t t 
für den Landkreis Kelheim 

 
Nr. 1 vom 09.01.2026 

Verleger: Landrat des Landkreises Kelheim   Verlagsort: Kelheim   Druck: Landratsamt Kelheim 
Verantwortlich für den Inhalt: Einsender bzw. Unterzeichner der jeweiligen Bekanntmachung 

 
Inhaltsverzeichnis:                                 Seite 
 

 

Landratsamt 
 

• Bekanntmachung der Sitzung des Wahlausschusses zur Beschlussfassung                 
über die eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des Kreistags und der  
Landrätin oder des Landrats 
 

• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl der  
Landrätin oder des Landrats am 08. März 2026 
 

• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des  
Kreistags am 8. März 2026 

 
Stadt Kelheim 
 

• Bekanntmachung der Sitzung des Stadtwahlausschusses zur Entscheidung  
über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl des Stadtrats und der/des  
ersten Bürgermeisters am 08. März 2026 

 

• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des  
Stadtrats am 08.03.2026 
 

• Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl des ersten  
Bürgermeisters am 08.03.2026 
 

• Verordnung über die Freigabe von Verkaufszeiten während des allgemeinen  
Ladenschlusses 

 

Sonstige 
 

• Satzung zur Änderung der Satzung der Sparkasse Landshut vom  
8. Dezember 2025 
 

• Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt  
für das Jahr 2025 
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Bekanntmachungen des Landratsamtes 

 

 
Die Wahlleiterin des Landkreises Kelheim 
 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung des Wahlausschusses zur Beschlussfassung                

 über die eingereichten Wahlvorschläge für die Wahl 

  des Kreistags und  der Landrätin oder des Landrats 

 

am Sonntag, 08. März 2026 

 
Die Sitzung des Wahlausschusses zur Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge findet gemäß 
Art. 32 Abs. 2 Satz 1 des Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes 
 
am (Tag, Datum): 

Dienstag, den 20. Januar 2026, um 14:00 Uhr  

im (Gebäude): 

kleinen Sitzungssaal, EG 54, des Landratsamtes Kelheim, Donaupark 12,  

93309 Kelheim  

statt. 

 
Der Wahlausschuss beschließt in der Sitzung über die Gültigkeit der eingereichten Wahlvor-
schläge. 
 
Der Zutritt zu dieser Sitzung ist jedermann gestattet (Art. 17 Abs. 1 des Gemeinde- und Land-
kreiswahlgesetzes).  
Der Wahlausschuss verhandelt, berät und entscheidet in öffentlicher Sitzung, soweit nicht Rück-
sichten auf das Wohl der Allgemeinheit oder auf berechtigte Ansprüche Einzelner entgegenste-
hen (Art. 17 Abs. 1 und 2 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetzes).  
 
Sollte eine weitere Sitzung notwendig werden, wird Ort und Zeitpunkt ebenfalls rechtzeitig be-
kannt gemacht. 
 

Datum: 

09.01.2026      Heuberger,  

        Wahlleiterin des Landkreises Kelheim  
                                                                                                                (Unterschrift) 

 
 
 
 
 
 
 

 

Angeschlagen am: _______________________________    abgenommen am: 
________________________________ 

 (Amtsblatt, Zeitung) 

Veröffentlicht am: ________________________________     im  

___________________________________________ 
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Anlage 13 (zu § 45 GLKrWO) 

Die Wahlleiterin des Landkreises Kelheim 

 

Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl der Landrätin oder des Landrats 

am 08. März 2026 

 

Für die Wahl der Landrätin oder des Landrats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026 (59. Tag vor 

dem Wahltag), 18 Uhr, eingereicht: 

voraussichtliche 

Ordnungszahl 

Name des Wahlvorschlagträgers 

(Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber  

(Familienname, Vorname, evtl.2: Geburtsname und akademische Grade, Beruf oder Stand, 

evtl.2: Geburtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige Ämter, Gemeindeteil)  

01 
Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. 

(CSU) 
Neumeyer Martin, Dipl.-Betriebsw. (FH), Landrat, 1954, Abensberg 

02 

FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler 

Landkreis Kelheim  

(FREIE WÄHLER/FW) 

Nerb Christian, 1. Bürgermeister, Kreisrat, Saal a.d.Donau 

05 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands 

(SPD) 
Kappelmeier Beatrix, Bürokauffrau, 1968, Aiglsbach 

06 
Stadt-Land-Union  

(SLU) 
Dr. Fischer Andreas, Richter, 1966, Kreisrat, Abensberg 

07 
Ökologisch-Demokratische Partei 

(ÖDP) 

Schmalz Peter-Michael, Dipl.-Verw. (FH), Polizeihauptkommissar a. D., 

Kreisrat, Marktgdr.-Mitgl., Langquaid 

09 
Freie Demokratische Partei  

(FDP) 

Dr. Kroiss Heinz, Allgemeinarzt, 1957, Kreisrat, 2. Bürgermeister,              

Abensberg 

10 
Bayernpartei 

(BP) 
Geisenfelder Florian, Bäcker, 1991, Kreisrat, Rohr i.NB 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

Angeschlagen am: __________________________ abgenommen am: ___________________________ 

 (Amtsblatt, Zeitung) 

Veröffentlicht am: ___________________________ im  _______________________________________ 

Datum 

09.01.2026 

 

Unterschrift 

 

Astrid Heuberger 

Wahlleiterin des Landkreises Kelheim 
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Anlage 12 (zu § 45 GLKrWO) 
Die Wahlleiterin des Landkreises Kelheim 

 

 

Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des Kreistags 

am 8. März 2026 
 
 

Für die Wahl des Kreistags wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026 (59. Tag vor dem Wahltag), 18 Uhr, 

eingereicht: 

voraussichtliche 
Ordnungszahl 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort)  

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e.V. (CSU) 

02 FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler Landkreis Kelheim (FREIE WÄHLER/FW) 

03 Alternative für Deutschland (AfD) 

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

06 Stadt-Land-Union (SLU) 

07 Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) 

08 Junge Liste (JL) 

09 Freie Demokratische Partei (FDP) 

10 Bayernpartei (BP) 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Angeschlagen am: __________________________ abgenommen am: ___________________________ 

 (Amtsblatt, Zeitung) 

Veröffentlicht am: ___________________________ im  _______________________________________ 

Unterschrift 

 

Astrid Heuberger 
Wahlleiterin des Landkreises Kelheim 

Datum 

09.01.2026 
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Bekanntmachungen der Städte und Gemeinden 

 

Der Wahlleiter der Stadt 

Kelheim 

 
 

Bekanntmachung 

der Sitzung des Stadtwahlausschusses 

zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvorschläge zur Wahl 

 des Stadtrats  der/des ersten Bürgermeisterin/Bürgermeisters 

am 8. März 2026 
 
 

Die Sitzung des Stadtwahlausschusses zur Entscheidung über die Zulassung der Wahlvor-
schläge zur Wahl 
 

 des Stadtrats  der/des ersten Bürgermeisterin/Bürgermeisters findet 
 
 
am 20. Januar 2026, 16.00 Uhr, 
 

 (Sitzungsort, Anschrift, Zimmer-Nr.) 

 

im Sitzungssaal des Alten Rathauses, Zimmer Nr. 26, Ludwigsplatz 15, 93309 Kelheim, 
 
statt. 
 
Die Sitzung ist öffentlich. 
 
 

Datum 
07.01.2026 
 
____________________________________ 
Unterschrift 

____________________________________ 
Gruner 

Wahlleiter 
 
 
 
 
Angeschlagen am:       abgenommen am:       

(Amtsblatt, Zeitung) 

 

Veröffentlicht am:       im       
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Der Wahlleiter der Stadt 
Kelheim 

Zutreffendes ankreuzen  oder in 
Druckschrift ausfüllen 

 
Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 

für die Wahl des Stadtrats 
am 08.03.2026 

 
 

 Für die Wahl des Gemeinderats wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 08.01.2026, 18 
Uhr, eingereicht: 

 

voraussicht-
liche 

Ordnungs-
zahl 

Name des Wahlvorschlagsträgers (Kennwort) 

01 Christlich-Soziale Union in Bayern e. V. (CSU) 
  

02 FREIE WÄHLER Bayern/Freie Wähler Ortsverband Kelheim 
 (FREIE WÄHLER/FW) 

03 Alternative für Deutschland (AfD) 
  

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) 

05 Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) 

06 Kelheimer Mitte (KM) 

07 Junge Liste Kelheim (JL Kelheim) 

 
 
 
 
Datum 
09.01.2026 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
________________________________________ 
Gruner 
Wahlleiter 
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Bekanntmachung der eingereichten Wahlvorschläge 
für die Wahl des ersten Bürgermeisters 

am 08.03.2026 
 
 

 Für die Wahl des ersten Bürgermeisters wurden folgende Wahlvorschläge bis zum 

08.01.2026, 18 Uhr, eingereicht: 

 

voraus-
sichtliche 
Ord-
nungszahl 

Name des Wahlvorschlags-
trägers (Kennwort) 

Bewerberin oder Bewerber 
(Familienname, Vorname, Geburtsname und 
akademische Grade, Beruf oder Stand, Ge-
burtsjahr, kommunale Ehrenämter, sonstige 
Ämter, Gemeindeteil 

01 Christlich-Soziale Union in 
Bayern e. V. (CSU) 

Schweiger, Christian, Erster Bürgermeister, 
1975, Kreisrat 

02 FREIE WÄHLER Bay-
ern/Freie Wähler Ortsver-
band Kelheim 
(FREIE WÄHLER/FW) 

Diermeier, Dennis, Betriebswirt (VWA), Regi-
onalleiter, Zweiter Bürgermeister, Kreisrat 

04 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 
(GRÜNE) 

Elsner, Daniel, Ingenieur für Umweltanlagen 
und Brandschutz, 1987 

05 Sozialdemokratische Partei 
Deutschlands (SPD) 

Schweiger, Stephan, Metallbaumeister, 1973, 
Kreisrat, Stadtratsmitglied, Stausacker 

 
 
 
 
 
Datum 
09.01.2026 
 
 
Unterschrift 
 
 
 
_______________________________________ 
Gruner 
Wahlleiter 
 
 
 
 
 

 
 

Der Wahlleiter der Stadt 
Kelheim 

Zutreffendes ankreuzen  oder in 
Druckschrift ausfüllen 
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Verordnung 
über die Freigabe von Verkaufszeiten während des allgemeinen Ladenschlusses 

 
 

Die Stadt Kelheim erlässt aufgrund des Art. 5 Abs. 1 Satz 1 i. V. m. Art. 5 Abs. 1 Satz 4 des 
Bayerischen Ladenschlussgesetzes (BayLadSchlG) vom 25.07.2025 (GVBl. S. 246, BayRS 

8050-20-A) folgende Verordnung: 
 

§ 1 
 

In der Stadt Kelheim darf Tourismusbedarf (Lebens- und Genussmittel zum sofortigen Verzehr, 
Schnittblumen, Zeitungen, Zeitschriften, Devotionalien, Bade- und Sportzubehör, sofern dies der 
touristischen Ausrichtung des jeweiligen Verkaufsortes entspricht, sowie Andenken geringen 
Wertes und für die Region kennzeichnende Waren) abweichend von der Vorschrift des Art. 2 Abs. 
1 Satz 1 Nr. 1 BayLadSchlG 

 
an den Sonn- und Feiertagen zwischen 

01.03. und 31.10. 
 

jeweils von 10.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
 

verkauft werden. 
 

§ 2 
 

Öffnen dürfen nur Verkaufsstellen, die auch außerhalb der allgemeinen Ladenschlusszeiten in 
überwiegendem Umfang Tourismusbedarf feilhalten. Das Offenhalten von Verkaufsstellen ist auf 
folgende Bereiche des Stadtgebietes von Kelheim beschränkt: 

 
Gronsdorf 

 
Hohenpfahl 

 
Kelheim 

 
Klösterl 

 
Michelsberg 

 
Befreiungshalle 

 
Stausacker 

 
Weltenburg 

 
Kapfelberg 

 
Herrnsaal 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

Amtsblatt für den Landkreis Kelheim – Nr. 1 vom 09.01.2026  

9 

§ 3 
 

Vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhandlungen gegen die Vorschriften dieser Verordnung wer-
den als Ordnungswidrigkeit gemäß Art. 11 des Bayerischen Ladenschlussgesetzes (BayLad-
SchlG) geahndet. 

 
 

§ 4 
 

Die Verordnung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 
Gleichzeitig tritt die Verordnung vom 02.08.2019 außer Kraft. 

 
 
 

Kelheim, den 29.12.2025 
 
 

Stadt Kelheim 
 

 
 

Christian Schweiger 
Erster Bürgermeister 
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Sonstige Bekanntmachungen 

 

 

Satzung 
zur Änderung der Satzung der Sparkasse 

Landshut Vom 8. Dezember 2025 
 
 
Aufgrund von Art. 21 Abs. 2 in Verbindung mit Abs. 1 Satz 1 des Sparkassengesetzes - SpkG - 
(BayRS 2025-1-1) wird die Satzung der Sparkasse Landshut vom 11. Mai 2015 (Amtsblatt der 
Stadt Landshut Nr. 15 vom 01.06.2015, des Landkreises Landshut Nr. 18 vom 21.05.2015, 
des Landkreises Straubing-Bogen Nr. 9 vom 08.06.2015, des Landkreises Dingolfing-
Landau Nr. 13 vom 21.05.2015 und des Landkreises Kelheim Nr. 11 vom 05.06.2015), ge-
ändert durch Satzung vom 15. Mai 2023, veröffentlicht im Amtsblatt 

 
der Stadt Landshut Nr. 66 18 vom 14.06.2023; des 

Landkreises Landshut Nr. 27 vom 15.06.2023; 

des Landkreises Straubing-Bogen Nr. 20 vom 15.06.2023; 

des Landkreises Dingolfing-Landau Nr. 13 vom 22.06.2023 

und des Landkreises Kelheim Nr. 22 vom 16.06.2023, 

 
durch Beschluss des Verwaltungsrats vom 29. September 2025 mit Zustimmung des Zweckver-
band Sparkasse Landshut vom 8. Dezember 2025 wie folgt geändert: 
 
 

§1 
(Änderungsbestimmung) 

 
§ 5 Absatz 1 wird wie folgt gefasst: 
 
„Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden und einem weiteren Vorstandsmitglied." 
 
 

§2 

(Inkrafttreten) 
 
Die Satzung tritt am 1. März 2026 in Kraft. 

 

Landshut, 08. Dezember 2025 

 

 
Peter Dreier 
Landrat 
Vorsitzender des Verwaltungsrats 
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Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt für das Jahr 
2025 

 
Hinweis auf Bekanntmachung 
 
Die Haushaltssatzung des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt für das Haushalts-
jahr 2025 wurde im Oberbayerischen Amtsblatt Nr. 31 vom 20. Dezember 2024 (Seite 4) veröf-
fentlicht. 
 
Die Haushaltssatzung und Ihre Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen Bekanntmachung einer 
Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude des Zweckverbandes Müllverwertungsanlage In-
golstadt öffentlich aus.  
 
Ingolstadt, den 02.01.2026 
 
Zweckverband Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
 
Dr. Michael Kern 
Oberbürgermeister und Verbandsvorsitzender  

 

Haushaltssatzung 

des 

Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt 

für das Haushaltsjahr 2025 

      
Aufgrund der Art. 40 Abs. 1 und Abs. 2 sowie Art. 26 Abs. 1 KommZG i.V.m. Art. 63 ff GO 
und § 22 der Verbandssatzung erläßt der Zweckverband folgende Haushaltssatzung: 

      
§ 1 

      
Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2025 wird        

im Erfolgsplan       
    

in den Erträgen mit   46.770.000 EUR 
in den Aufwendungen mit   45.057.000 EUR   

    
und im Vermögensplan       

    
in den Einnahmen und     
in den Ausgaben mit   14.287.000 EUR 
festgesetzt.       

     
§ 2  

     
Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaß-
nahmen wird auf EUR 0,-- festgesetzt. 
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§ 3  
     

Die Verpflichtungsermächtigungen betragen für 2026 TEUR 14.215 und für 2027 TEUR 
500.  

     
§ 4  

     
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 
Wirtschaftsplan wird auf EUR 0,-- festgesetzt. 
 

     
§ 5  

     
Dieser Wirtschaftsplan tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft.  

     
Ingolstadt, den 07.11.2024 Zweckverband Müllverwertungsanlage In-

golstadt  

      

      

      

      

  Dr. Christian Scharpf  

  Verbandsvorsitzender  

     
 
Der Haushaltsplan, die Haushaltssatzung und Ihre Anlagen liegen bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung im Verwaltungsgebäude des 
  
Zweckverbandes Müllverwertungsanlage Ingolstadt 
Am Mailinger Bach 141  
85055 Ingolstadt 
 
öffentlich auf. 
 

 


